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B ea nt w.o r tun g. 

der parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
Mag. Di. Madelein~ Petrovici Freundinnen und 

Freunde, betreffen~ die Organisation Scientology -
Ausschluß von der Tätigkeit als Arbeitsvermittler, Nr. 34/J 

Zur Anfrage. möchte ich einleitend darlegen: 

Ich teile Ihre in der Anfrage ium Ausdruck kommende Auffas~ung, 

wonach das Instrument der Ber~chtigung zur privaten Arbeitsver~ 

mittlung sehr leicht für Zwecke mißbraucht werden kann, die weder 

im Interesse der Arbeitsuchenden noch der Arbeitgeber liegen. Ich 

setze mich daher nach wie vor mit Nachdruck dafür ein, daß nach 

dem Entfall des staatli~hen Ver~ittlungsmonopols die Berechtigun­

gen zu~ privaten Arb~it~vermittlung und die Kontrollen un~er 

strengster Wahrung der gesetzlich zum Schutze der Arbeitnehmer 

vorgesehenen KauteLen gehandhabt werden. Ich werde mich auch dem 

zunehmenden Druck entgegenstellen, die Ausübung der privaten Ar­

beitsvermittlung noch weiter zu liberalisieren. 

Es darf allerdings nicht. übersehen werden, daß mit jeder Liberali~ 

sierung untrennbar die Lockerung·von SChutzmechanismen einhergeht. 

Die Konzessio·ri an das Ziel der Zulassung der Arbei tsvermi t tlung 

als private Dienstleistung ist nun einmal, daß der Steuerung von 

. Mißbräuchen und Fehlentwicklungeh Grenzen gesetzt sind. Dies um so 

mehr, als die beste Kontrolle nicht den Bereich der persönlichen 
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Gesinnung erfassen kann, es sei denn, man riskiert; die rechts­

staatlichenStandards zu verlassen. 

. . , . 

Es ist hi~r auch nicht der Ort, iich mit den geistigen, ideologi-

schen oder (pseu~o~religiösen Inhalten uhd den Aktionsmethoden der 

. Organisation Scientology auseinanderztisetzen. Mein Anliegen ist 

lediglich, ArbeitsUchende vor materieflem Schaden und Täuschung zu 

bewahren, z~mal sie in der Notsituation nach Verlust ihres Ar~ 
. ," . . 

beitsplatzes besonders ansprechbar für dubiose Hilfsangeböte sind. 

Das deutsche Bundesarbeitsministerium hat angeordnet, Mitgliedetn 

der Sekte."Scientology-Church" die Erlaubnis zur privaten Arbeits­

vermittlung zu verweigern. Die Reaktiori der ~undesanstalt für Ar­

beit darauf war, von allen Antragstellern eine Erklärung zu ver­

langen, daß sie selbst nicht nach der Technologie von Ron Hubbard 

arbeiten und die Arbeitsvermittlung nicht im Sinne von Scientology 

durchführen werden. Der Antragsteller .habe den Entzug seiner Er­

laubnis zur Arb~itsvermittlung zu gewärtigen, wenn nachträglich 

hervorkoDmt, .daß diese Erklärung nicht der Wahrheit entspricht. 

Zum Untersdhied von der Bundesrepublik Deutschland liegt die Er­

teilung der Befugnis zur Arbeitsv~rmittlung und die aus arbeits­

marktpolitischen Gründen geb6teneKontrollenicht in einer_Hand: 

. ..: . . 

Seit 1. Juli 1994 kann bei det 'dem Bundesministerium für wirt~ 
schaftliehe Angelegenheiten zuzuordnenden iuständigen Gewerbebe-

. .... 

hdrde von Interessenten eine Gewerbeberechtigung für das gebundene 

Gewerbe der Arbeitsvermittler beantragt werden. 

Er st nachdem die Gewerbebehörde .. di~ Gewerbeberecht igung ertei 1 t 
hat, beginnt die Zuständigkeit 'der Bu~dessozialämter (bis 31. De-

" . . . . 

zember 1994: del;" .Geschäftsstellen des.Arbeitsmarktservice). Mit 

der Gewerbeberechtigung alleindar·f das Gewerbe noch nicht aus­

geübt werden. 

Damit mit der Tätigkeit der Arbeitsvermittlung begonnen werden 

kann, muß gemäß den Bestimmungen des§ 17 a des Arbeitsmarktf~rde­

rungsgesetzes (AMFG) dem zuständigen Bundessozialarnt (bis 31. De-
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zember 1994:, der Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice) unter 

Vorlage derGevler~eber.echtigung die beabsichtigte Aufnahme der 

,Vermittluhgstätigkeit angezeigt~erdep. 

Fall~ das zuständige Bundes~ozi~lam~(bis 31. Dezember 1994: die 

Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice) im Rahmen seiner Uberprü­

fung der Angaben des Ärbeitsvermittlers Untersagungsgründe fest­

stellt, muß ihm binnen drei Monaten die Ausübung der Arbeitsver­

mittlung untersagt werden. Wirdurngekehrt vor Ablauf ,von drei Mo­

naten festgestellt, daß keine Untersagungsgründe vorliegen, darf 

die Vermittlungstätigkeit sofort nach Einlangen der entsprechenden 

~itteilungaufgenommen~erden. 

Für den Fall des Verdachtes, daß die Berechtigung mißbräuchlich 

zur Umsetzung der Ziele von Scientology eingesetzt werden, können 

als Grundlage für Sanktionen die im AMFG im§ 17 d taxativ aufge­

zählten Untersagungsgründe heran~ezogen werden: Sö ist z.B. die 

F6rderung von jeder Art von Rntgelt vorn Arbeitsuchenden im Zusam­

menhang mit der Arbeitsvermittlung unzulässig, d.h. sollte einem 

Arbeitsuchenden als Bedingung ,für die Arbeitsvermittlung ein Kurs 

angeboten'werde~ und muß er ~u~hdafür bezahlen, wäre die Ausübung 

zu unters~gen b~w. die Berechtigung zu entzieheb. Ebenso ist es 

unzulässig, von dE~n Arbeitsuchenden Fragebogen in der Art, wie es 

bei Scientology üblich ist, ~uerheben und der Vermittlung zugrun­

dezulegen. 

, Zusammenfassend ,kann festge)::lCilten werden, daß, sOweit eineZustän­

digteit des Sczialressorts gegeben 'ist, die bestehenden rechtli­

chen Grundlagen im Rahmen des Möglichen zur Eliminierung de~ Ein­

flusses von SciBntology auf die Arbeitsvermittlung herangezogen 

werden. In die Zuständigkeit der Gewerbebehörden hinsichtlich der 

Erteilurg der Gewerbeberechtigung kann das Sozialressort nicht 

eingreifen, Ich werde, jedoch dafür Sorge tragen, daß in dem mir 

unterstellten Bereich jedem, der: mit der Aufsicht und Kontrolle 
. . '. .: 

der privaten Arbeitsvermittlüng b~f~ßt ist, durch Schulungbeson-

dere, Sensibilität für Scientology vermit~~lt wird. 
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Zu den aus derbeiliegendenAblicht~ng der gegenständlichen An­

frage ersichtlichen Fragen führe ich im einzelnen folgendes aus: 

.~J,L.J' r a_~_l~ 
Derzeit dürfen zwei Firmen -:-,eine in der Steiermark und eine in 

Vorarlberg - sowie eine Einzelperson in, Vorarlberg das Gewerbe der 

Arbeitsvermitilung au~üben. 

Zu ]raae 2: 

Eine Überprüfung von Inhabern einer Berechtigung zur Ausübung des 

Gewerbes der Arb~itsvermittlung, die den zuständigen Bundes­

sozialämtern (bis 31. Dezember 1994: den Geschäftsstellen des Ar­

beitsmarKtservice) die beabsich.tigte Aufnahme derVermittlungstä­

tigkeit anzeigen, hins{chtlich:ihrer r~ligi~sen o~erweltanschau­
lichen Gesinnung wir~ nicht, vorgenommen. 

Abgesehen davon, daß bei den ersten drei Bewerbern keine,Hinweise 

~uf eine Verbindung zuStientology bestehen, ist es meirier Ansicht 

nach ohnehin fraglich, inwieweit mit rechtsstaatlichen Mitteln 

überh~upt der geistige Hintergr~nd einer ~erson ausgelotet werden 

kann. 

Zu Fra_q~.~ 

Im Hinblick darauf, daß derzeit erst diei Arbeitsvermittlei zuge­

lassen sind und bei diesen kein Hinweis 'auf eine Verbindung zu 

Scientology besteht, erübrigt sich eine konkrete Uberprüfung. 

Grundsätzlich ~1abe ich ' aber natürlich, wie eingangs dargelegt I ein 

besonderE,s arbeit;::',ma.rktpolitisches Interesse daran, daß der sen­

sible Bereich derArbeit~vermittlung streng nach den im AMFG fest­

gelegten Grundsätzen ausgeÜbt wird. Sollten sich nun im Rahmen der 

von den Bundessozialämtern (bis 31, DeZember 1994: den Geschäfts­

stellen des Arbeitsmarktservice) durchzuführenden Kontrollen ir­

gendwelcheVerdachtsmomente dahingehend ergeben; ~aß die Ber~chti­

gung zur Arbeitsvermittlung zu anderen Zielen als dem der Beset­

zung von Arbeitsplätzenbenützt~wird, werde .ich selbstverständlich 

für die Untersagung der Vermittlung Sorge tragen und mich auch für 

den Entzug<der Gewerbeberechtigung einsetzen. In diesem Sinne dür-
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fen auch keine Daten erhoben werd~n, die nicht in unmittelbarem 

sachlichen Zusammenhartg mit der Besetzung der off~nen Stelle 

stehen. Des w~iteren stellt e~ einen VerstOß gegen das Ar­

beitsmaktförderungsgesetz dar, wenn die Arbeitsvermittlung nicht 

unparteiisch oder sonst nicht den Grundsätzen desAMFG entspre­

chend durchgeführt wird. Auch das Angebot von Kursen gegen Entgelt 

im Zusammenhang mit einer Arb~itsvermittlung halte ich nicht mit 

dem Prinzip ve::::0,inba:c I daß die Arbeitsvermi.ttlung für den Ar.­

beitsuchendenunentgeltlich zu sein hat, 

_z u __ ,<;:l.~.IL,LI_qg~ tLl __ ll,D.ci_,_~ 
Mangels Zust~ndigkeit meines Ress6rtsfUr generell. wirts~haftliche 

oder ~eligiöse 3~lange kann ich diese Fragen nicht beantworten. 

Dem Arbeitsmaiktserviceist, wie ber~its ausgeführt, grundsäizlich 

nicht beka:u:it, weLche Unternehmungen der Organisation Scientology 

gehören. Die regionalen Geschäftsstelien sind im Sinne des § 10 

des Arbeitsm~rktförderungsgesetzes angewiesen, Arbeitsuchende nur 

zu Arbeiten zu vermitteln, die ihre GeSundheit und Sittlichkeit 

nicht gefährder und angemessen ~ntlohntsind, wobei als angemessen 

eine Entlohnung dann gilt, wenn sie den jeweils anzuwendenden kol­

lekt i v'/ertraglichen ;')zw. ge'setzlichen. Bestimmungen entspr lcht. 

Bei Nichteinhaltung arbeitstechtlicher Bestimmungen oder bei einem 

diesbezü;llichen, b'3grÜrJdeten Vel'dachtist die Vermittlung von ar­

beitsuchenden Menschert auf die ~ntsprechenden offenen Stellen 

durch das Arbeitsmarktservice a~sgeschlossen. Dies bedeutet je­

doch, daß selbst wenn bekannt ist, daß ein Unternehmen d~r Organi­

sation S~ientology angehört oder ~ahesteht, eine Nichtbetreuung 

der gemeldeten oifenen Stellen nur dann zulässig ist, wenn ein 

Verstoß gegen die oben angeftihrtBn Anforderungen oder zumindest 

ein begrtindeterVerdacht .in dieser Richtung vorliegt . 

. Z\L.frag~h 

Im Rahme~ der umfa~senden Aus-und Weiterbildungsmaßnahmen, denen 

sich alle Mita~beiterlnnen des AMS ~~unterziehen haben und' in 

Dienstunterrichten und anderen Informationsveranstaltungen werden 
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die MitarbeiterI~nen d~sAMS ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 

die Vermittlung arbeitsuchender Personen auf offene Stellen, die 

eine sittlichS oder gesundheitlich~ Gefährdung darstellen, unzu­

lässig sind. 

Zu Frage 8: 

Es ist sich~igestellt,daS sämtlich~ MitarbeiterInnen, insbSson­

dere die Bediensteten desneuen Arbeitsmarktservice, ausreichend 

über di~ Bestimmungen, die im Rahmen der Vermittlungstätigkeit zu 

berücksichtigen sind, informiert werden. 

ZU~~t~~ 
. -" . 

Prlnzipiellistes derzeit auch einem ideellen Verein erlaubt, un-

ter Beachtung der ein~chlägigen Rechtsvorschriften auf Gewinn ge­

richteie ~nternehmen zubet~eiben; allerdings darf dies nicht der 

eigentliche Vereinszweck seinj vielmehr müsien di~ Erträge einer 

solchen Tätigkeit dem Vereinszweck dienen und auch hiefür verwen­

det werden. Der Verein muß nicht nur die einschlägigen, die Gewer-
'. .' ." ., . 

beausübung .regelnden Vorschriften"·beachten, sondern auch die ar-. .. '. ;. 

beits- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten. 

Zahlenangab~n über das Aus~aßde~ wirtschaftlichen Vereinstätig-
. . 

keit der Scientology-Organisation liegendem Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales· nicht vor. 

Lohnansprüche·aufgrund der Verletzung arbeitsvertragsrechtlicher 

Normen sind imStr~itfall durch den Betroffenen selbst mittels 

Klage beim Arbeits- und Sozialg~richt geltend zumachen . 

. ~.l,LE.r a~.§..~ 

Die Tatsache, daß Mitglieder der Sciento16gy-Organisation ihre Tä­

tigkeit häufig nicht in Form von Arbeitsverträgen ausüben, sondern 

ihre Tätigkeit ln lhrerEigens~haftals. Vereinsmitglieder betrei­

ben, könnte nur über das Vereinsrecht gesteuert werden, indem die 

ideelle Zielsetzung d~r Vereine stärker verankert wird. 
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Die Kompetenz für eine solche Maßnahme liegt bei dem für das Ver­

einsrecht zuständigen Bundesminister für Inneres. 

DerBun eBministei: 
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BEiLAGt 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

. 1. Wieviele Firmen, Unternehmenbtw. Einzelpersonen sind derzeit in Österreich legal 
als private ArbeitsvermittIer mit den .entsprechenden staatlichen Genehmigungen 
ausgestattet? . 

. " . '. 

2. Wird vor Erteilung der Bewilligungu.a. auch geprüft,obes sich bei den Antrag­
stellern oder bei. leitenden Mitgliedern des Unternehmens um Mitglieder von, 
Scientology handelt? Wenn nein, warUm nicht? 

3. In Deutschland wurde etwa der Firma Masterselect die schon erteilte Konzession 
entzogen, als sich heraussstellte, daß der Antragsteller Scientologe ist. Werden Sie. 
Überprüfungen anstellen lassen, welche Firmen im Bereich der privaten . 
Arbeitsvermittlung von Scientologengeführtwerden? Werden Sie gegebenenfalls ;. 
wie Ihr deutscher Amtskollege - die Erla.ubnis zur Arbeitsvermittlung wieder 
entziehen? .. 

4. Wie beurteilen Sieden Beschluß derStändigen Konferenz der Innenminister in 
Deutschland, wonach die Scientology-Organisation unterdem Deckmantel einer 
Religionsgemeinschaft Elemente der Wirtschaftskriminalität und des Psychoterrors 
gegenüber ihren Mitgliedern mit wirtschaftlichen Betätigungen und sektiererischen 
Einschlägen vereint? 

5. Handelt es· sich bei der Scientology-Organisation um eine Religionsgemeinschaft oder 
um einen internationalen Wirtschaftskonzern? . ..' 

6. Welche Unternehmungen~ Privatschulenoder Kindergärten in Österreich befinden sich 
bereits in der Hand führender Scientologen?Sind die Arbeitsämter angewiesen, keine 
Arbeitskräfte, insbesondere keine Jugendlichen und junge Menschen, an diese 
Unterorganisaiionen von Scientology zu vermitteln? . 

7. Erhalten Ihre MitarbeiterInnen Unterweisungen betreffend die Gefahren von Sekten 
Und destruktiven Kulten im Be.reich des Arbeitsiebens? Wenn nein, wie rechtfertigen 
Sie dies angesichts der aufrüttelnden Berichte der Angehörigen von Sektenopfern bzw. 
im Lichte der Ergebnisse des parlamentarischen Hearings zum Thema "Sekten und 
destrukt.ive Kulte" vom Jänner 19931 

8. Inwiefern tragen Sie dafürSorge~ daß .sämtliche MitarbeiterInnen Ihres Ressorts, 
insbesondere die Bediensteten des neuen AMS ausreichend über die Gefahren von 
Sekten und destruktiven Kulten am Arbeitsmarkt informiert werden? 

9. Ist Ihnen bekannt, daß derartige Organisationen oftmals das Vereinsrecht dazu 
benutzen, in Wahrheit Wirtschaftsunternehmungen zu gründen und den 
MitarbeiterInnen aber als Vereinsmitglieder den gerechten Lohn vorenthalten? Welche 
Dimensionen hat dieses Phänomen in Österreich und wie gedenken Sie dagegen 
vorzugehen? 

10. In der Gewerbeordnung wurden Vorsorgen getroffen, daß nicht über Vereinskonstruk­
tionen das Gewerberecht verletzt und 'ausgehöhlt werden kann. Inwiefern tragen Sie 
im Bereich Ihres Ressortsdafür Sorge, daß das Arbeits- und Sozialrecht nicht durch 
den Mißbrauch vereinsrechtlicher Bestimmungen (statt Anstellungsverhältnis wird 
Vereinsmitgliedschaft zur Begründung eines Defacto-Dieristverhältniss,'1~gewäh1t) 
ausgehöhlt und umgangen wird? . 
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